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STADT SIEGEN Vorlagennr. 
DER BÜRGERMEISTER 1509/2001 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich 3 
Fachbereich  Kämmerei 
Bearbeitet von: Heiko Erner 

Datum 
30.10.2001 

 
Beratungsfolge Ausschüsse – Rat X öffentlich  nicht öffentlich

 
Haupt- und Finanzausschuss 14.11.2001 

Rat 28.11.2001 

Betreff: 

Zuständigkeitsabgrenzung für über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflich-
tungsermächtigungen; 
hier: Umstellung auf EURO 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Siegen beschließt: 
 
1. Unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben, über deren Leistung der 

Stadtkämmerer nach § 82 Absatz 1 GO NW entscheiden kann, sind unabweis-
bare Ausgaben, 

 
a) die auf gesetzlicher oder bei Verabschiedung des Haushaltsplanes beste-

hender zweifelsfreier vertraglicher Verpflichtungen beruhen, 
 

b) die zur Verwendung zweckbestimmter Einnahmen erforderlich sind, 
 

c) die sich auf innere Verrechnungen beziehen, 
 

d) in sonstigen Fällen bis 25.000 Euro je Haushaltsstelle. 
 
2. Geringfügige über- und außerplanmäßige Ausgaben, die nach § 82 Absatz 1 

GO NW dem Rat der Stadt Siegen nicht zur Kenntnis zu bringen sind, sind un-
abweisbare Ausgaben bis zu einer Höhe von 500 Euro je Haushaltsstelle. 

 
3. Die Ziffern 1 und 2 gelten sinngemäß für die Inanspruchnahme über- und außer-

planmäßiger Verpflichtungsermächtigungen nach § 84 Absatz 1 GO NW. 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
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Finanzielle Auswirkungen 

  ja  nein 
 

     
Gesamtkosten jährliche Folgekosten Finanzierung Finanzierung objekt Abstimmung 
der Maßnahme  Eigenanteil bezogene Einnahmen mit dem Kämmerer 
     
       
 DM  DM DM DM   ist erfolgt 

      
  

ist nicht 
erforderlich 

 
Veranschlagung 
           

  
im VermH 
   

im VerwH 
  

Nein 
 

Ja, mit 
 DM 

Haushaltsstelle 
 

 
 




